
 

 Besuchszeiten:   Konten der Stadtkasse  

 Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr  Kreissparkasse Twistringen (BLZ 29151700) Kto.-Nr. 135 0011 001 IBAN-Nr. DE 9729151700 1350011001 

 Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr  Volksbank Vechta eG (BLZ 28064179) Kto.-Nr. 810 553 700  IBAN-Nr. DE 3128064179 0810553700 

 und nach Vereinbarung   

 

 

 

 

 

 

 

06. Mai 2026 

 

NEU - Informationen zum Mittagessen an der Grundschule Heiligenloh 

Preiserhöhung zum 01.08.2026 durch unseren Lieferanten  

 

Liebe Eltern, 

 

aufgrund einer von unserem Lieferanten angekündigte Preiserhöhung zum 01.08.2026 reicht die am 

28.01.2026 mitgeteilte Kostenpauschale leider nicht mehr aus, um die entstehenden Kosten zu decken. 

Daher müssen wir die Verpflegungspauschale für das Mittagessen anpassen.  

Die Kostenpauschale ab 01.08.2026 ermittelt sich wie folgt: 

 

Verpflegungstage  
pro Woche 

monatliche 
Kostenpauschale 

1 
2 
3 
4 
5 

15,80 € 
31,60 € 
47,40 € 
63,20 € 
79,00 € 

 

Zur Verfahrensweise, Ablauf und Abrechnung des Mittagessens erhalten Sie hier nähere Informationen: 

 Alle Klassen werden in den Räumlichkeiten der Grundschule essen. 

 Angeboten wird ein auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmtes Essen. Abwechselnd wird dazu 

ein frischer Salat oder ein Nachtisch gereicht.  

 Abrechnungsverfahren: Zu Beginn eines Schuljahres wird eine Kostenpauschale erhoben, die pro 

wöchentlichem Verpflegungstag mit einer Summe von 15,80 € pro Kind / pro Monat in Rechnung 

gestellt wird. 

Der maximale Betrag für die Teilnahme am Mittagessen beträgt somit 79,00€ / pro Monat bei einer 

Teilnahme an 5 Tagen die Woche.  

  

Im Schuljahr 2026/2027 werden für die Berechnung 11 Monate (August 2026 –  Juni 2027) 

zugrunde gelegt.  

Bei der Berechnung der Pauschale wurden von hier bereits zwei Wochen Fehlzeiten (Erkrankung 

des Kindes) berücksichtigt.  

Stadt Twistringen Lindenstraße 14 27239 Twistringen 
 

An die 

Eltern der am  

Ganztagsangebot der GS Heiligenloh 

teilnehmenden Kinder 

 

 

Es schreibt Ihnen: Frau Brackland  

Telefon: 04243 / 413-130 

Internet: www.twistringen.de 

E-Mail: rathaus@twistringen.de 
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 Die Teilnahme am kostenpflichtigen Mittagessen erfolgt ausschließlich über das Formular 

„Anmeldung zum Mittagessen im Rahmen des Ganztages der Grundschule Heiligenloh“.  

Die Anmeldung über dieses Formular ist verbindlich erforderlich.  

Die ausgefüllten Anmeldungen werden von der Grundschule an die Stadt Twistringen weitergeleitet.  

 

 Die Eltern erteilen eine Einzugsermächtigung zur Abbuchung der Mittagessenpauschale von 

Ihrem Konto. 

   Die entsprechenden Kosten werden zum 01. des Folgemonats von Ihrem Konto abgebucht.  

Die Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat) ist auf der Anmeldung zum Mittagessen im 

Rahmen des Ganztages an die Stadt Twistringen zu erteilen.  

 Eine tageweise Abmeldung von der Teilnahme am Mittagessen (z. B. weil es nicht das vom Kind 

bevorzugte Essen gibt/kurze Fehlzeiten wegen Krankheit oder aus anderen Gründen) kann leider 

nicht berücksichtigt werden. Bei längerer Abwesenheit (mindestens 2 Wochen) kann – nach 

Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung- die in Rechnung gestellte Pauschale erstattet 

werden. 

 Getränke: Für die Getränke (sowohl für das Mittagessen als auch für den weiteren 

Ganztagsbetrieb) sorgen die Eltern selbst. 

 Bei Bedarf können die Kosten für das Mittagessen über das Bildungs- und Teilhabepaket 

abgerechnet werden. Hierfür muss im Voraus ein Antrag gestellt werden. Den Antrag erhalten Sie 

im Schulsekretariat oder im Rathaus. Die Leistungen werden nur ab dem Ersten des Monats 

gewährt, in dem der Antrag gestellt wurde. Bearbeitet wird er vom Landkreis Diepholz, Sie können 

ihn aber auch im Rathaus abgeben. 

 

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrage 

 
 

 

 


